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    Ein Wirtschaftsplan gilt auch über das beschlossene Kalenderjahr hinaus, 
    wenn dies nicht ausdrücklich in der Beschlussfassung zum Ausdruck gebracht 
    wurde. (OLG Hamburg, Beschluss vom 23.08.2002, MietRB 2/2003, 42)

  

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 9 June, 2026, 09:00


